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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

---· 4. Februar 1972 'Nr. 577 

. ~- . 

Die Einwohnergemeinde der Stadt Soloj:h'1;l-rn: l_egt dem :Regierungs-

rat das Reglement über Parkplätze für Motorfahrzeuge zur Ge

nehmigung vor. zusammen mit dem :Re~lement ~rde einPlan,· der 

das Gebiet der Innenstadt ab~~-~=:.r_:L~Sffentlicl:l· aufgelegt · (§ 1 

Abs. 2 Reglementsentwurf). Einsprachen sind keine erhoben worden. 
-······ . . . .. : 

<Reglel"(le.nt _:und Plan wurden an der Gemeindeversammlung vom 30. No-

vember 1971 genehmigt. 

Das Reglement stützt sich auf § 6 Ziff. 9 des kantonalen Bau

geset_zes :.UDK~L:erlässt 'd:te baureglementarischen Bestimmungen über 

die Pflicht zur Erstellung von Parkplätzen auf privatem Grund. 

Daneben enthält es aber auch die Rechtsgrundlagen für die Er

stellung öffentlicher Parkplätze ausserhalb und in der Innen

stadt und die Gründung einer öffentlichrechtlichen Parkhaus-

genossenschaft. Die grundsätzlichen Bestimmungen für •. 

diese: Genossenschaft (Kreis der Beteiligten, Kapital, Betei

ligungsqu0teder Privaten usw.) sind bereits im Reglement weit

gehend festgelegt. 

§ 10 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 sehen vor, dass der Gemeinderat 
für öffentliche Parkplätze um das Enteignungsrecht nachsucJ:len 

kann. Gernäss § 230 EG ZGEl ha_t: cfur"<K~crrfton~rat uper: ~~ß- Ent~'ig-
:_.~.:.::__~---~i--·ri.-litrcJ§-:fecfiE:.: zu~oefTnderiT·.--+ob·:·i~:··b~-~orl-d~~rt Fall~ ~()ri.'§. il. A.b'~:. 1 

Zif,f ~- . 2 de:l,$. Reglementsentwurfes (E;rstel;Lu.ng· von öffentld:chen 
·----'""-Pär"Kplatz~-~-·a{if···p~i vatem Grund...dur.ch.:._ID::.i.v.aie.).~.~.d.es-~nt-ei-~n~qgs-

• • . . • ! • •': 

· rE!cht 'e:rte:(l t wercieri kann/ wird· für den k~nkreten Fall im Ent

eignuqgsv.e:rfahren·.zu entscheiden sein. Sonst ergeben sich keine 

Bemerkungen. Es kann deshalb der vorliegende Reglementsentwurf 

vom Regierungsrat gernäss § 216 des Gemeindegesetzes genehmigt 

werden. 
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Es wird 

beschlossen: 

Das-Reglement über Parkplätze für Motorfahrzeuge samt dem zuge

hörigen Plan (Umgrenzung der Innenstadt) der Einwohnergemeinde 

der Stadt Solothurn wird unter Vorbehalt der oben stehenden Be-

merku~g 'zu § 11 Abs. 1 Ziff~ 2 ge~ehmigf'. 

Genehmigungsgebühr 

Pu~likati6~ekosten 

Fr.o 50.i-~ .

Fri 14~~~ 

Fr.-- 64~-~~-
(Staatskanzlei Nr. 94 ), Kt:.o.K. ( 
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__ Bau-Depa:r:-temept . ( 3) 1 mit _Akten 
Planungsstelle ('2), mit einem enebmi ten einem Pl2..!2 

7 J.Ur~st"ische Sekretäre es Bau-Departe[llen 
Kant-. Finanzverwaltung (2) 
Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn (3) i mit· zwe~-- genehmigten 

.Reglementen Und zwed Plänen _ - _. · . 
publikation im Amtsblatt (: ••• genehmigt: - das Reglement über 

Parkplätze für Motorfahrzeuge der 
Einwohnergemeinde Solothurn) 


